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1. Grundsatz 1. Grundsatz

Gruppenfahrten und ganztägige Freizeit- Gruppenfahrten und ganztägige Freizeit-
maßnahmen sollen Kindern und Jugendli- maßnahmen sollen Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit bieten, zusammen mit chen die Möglichkeit bieten, zusammen mit
Gleichaltrigen ihre Freizeit zu verbringen Gleichaltrigen ihre Freizeit zu verbringen
und sich zu erholen. Es soll ihnen ermög- und sich zu erholen. Es soll ihnen ermög-
licht werden, an verschiedenen Freizeitakti- licht werden, an verschiedenen Freizeitakti-
vitäten teilzunehmen und durch neue Erleb- vitäten teilzunehmen und durch neue Erleb-

nisse Erfahrungen zu sammeln. nisse Erfahrungen zu sammeln.
Zugleich sollen die Kinder und Jugendlichen | Zugleich sollen die Kinder und Jugendlichen
zu verantwortlichen und hilfsbereiten Ver- zu verantwortlichen und hilfsbereiten Ver-

haltensweisen innerhalb und außerhalb der haltensweisen innerhalb und außerhalb der

Gruppe, zur Auseinandersetzung mit der Gruppe, zur Auseinandersetzung mit der
Umwelt und zur aktiven Mitarbeit in der Umwelt und zur aktiven Mitarbeit in der

Gesellschaft angeregt werden. Gesellschaft angeregt werden.
Die Freizeitmaßnahmen sollen den jungen Die Freizeitmaßnahmen sollen den jungen
Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich | Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich
mit ihren Geschlechtsrollen kritisch ausei- mit ihren Geschlechtsrollen kritisch ausei-

nander zu setzen. Zudem sollen sie im Hin- nander zu setzen. Zudem sollen sie im Hin-

blick auf die Entwicklung der eigenen Ge- blick auf die Entwicklung der eigenen Ge-
schlechtsidentität Unterstützung erfahren. schlechtsidentität Unterstützung erfahren.
Daher wäre es wünschenswert, dass ge- Daher wäre es wünschenswert, dass ge-
schlechtsgemischte wie auch geschlechts- schlechtsgemischte wie auch geschlechts-
homogene Freizeitmaßnahmen angeboten homogene Freizeitmaßnahmen angeboten
werden. Ebenso sollen die Freizeitmaßnah- werden. Ebenso sollen die Freizeitmaßnah-

men unter dem Aspekt der Partizipation ge- men unter dem Aspekt der Partizipation ge-
plant und durchgeführt werden. plant und durchgeführt werden.
Die Kinder und Jugendlichen sollen mög- Die Kinder und Jugendlichen sollen mög-
lichst in Gruppen zusammengefasst sein, in lichst in Gruppen zusammengefasst sein, in
denen die alters- und entwicklungsbedingten | denen die alters- und entwicklungsbedingten
Unterschiede beachtet werden können. Unterschiede beachtet werden können.

Eine pädagogische Begleitung muss gewähr- | Eine pädagogische Begleitung muss gewähr-
leistet sein. Die Maßnahmen sollen die örtli- | leistet sein. Die Maßnahmen sollen die örtli-

che Jugendarbeit der Veranstalter ergänzen. che Jugendarbeit der Veranstalter ergänzen.
Veranstaltungen, die in ihrer Ausrichtung
ausschließlich _oder überwiegend religiöse,
sportliche, parteipolitische oder gewerk-
schaftliche Ziele verfolgen, können nicht
gefördert werden.
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2. Antragsberechtigung 2, Antragsberechtigung

Antragsberechtigt und verantwortlich für die | Antragsberechtigt und verantwortlich für die
ordnungsgemäße Durchführung der ordnungsgemäße Durchführung der
Maßnahme sind die aner- Maßnahme sind die nach$
kannten 75SGBVII anerkannten

- örtlichen Träger und Einrichtungen - örtlichen Träger und Einrichtungen
der Jugendhilfe mit Sitz in Bergisch der Jugendhilfe mit Sitz in Bergisch
Gladbach und Gladbach und

-  überörtlichen Träger und Einrichtun- - dieüberörtlichen Träger und Einrich-
gen der Jugendhilfe, soweit sie spezi- tungen der Jugendhilfe, soweit sie
ell für das Gebiet der Stadt Bergisch speziell für das Gebiet der Stadt Ber-
Gladbach eine Maßnahme anbieten. gisch Gladbach eine Maßnahme an-

bieten

soweitsieeineVereinbarunggemäß$72a
SGBVIIIabgeschlossenhaben."

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer

3.1 Es werden Maßnahmen gefördert, an 3.1 Es werden Maßnahmen gefördert, an
denen Kinder und Jugendliche teil- denen Kinder/ Jugendliche teilneh-
nehmen, die in der Stadt Bergisch men, die in der Stadt Bergisch Glad-
Gladbach und im Rheinisch Bergi- bach wohnen. Sollte eine Vereinba-

schen Kreis wohnen, dabei müssen an rung über eine gegenseitige Förderung
den Maßnahmen überwiegend junge mit einem anderen Jugendamt getrof-
Menschen aus Bergisch Gladbach fen werden, dann werden auch Kinder/
teilnehmen. Jugendliche aus diesen Kommunen

bezuschusst.

3.2 Gefördert werden Maßnahmen, an de- | 3.2 Gefördert werden Maßnahmen, an de-
nen junge Menschen vom 6. bis zum nen junge Menschen vom 6. bis zum
vollendeten 21. Lebensjahr teilneh- vollendeten 21. Lebensjahr teilneh-
men. men.

3.3 Eine Maßnahme wird ab einer Min- 3.3 Eine Maßnahme wird ab einer Min-
destzahl von sieben Teilnehmerinnen destzahi von sieben Teilnehmerinnen/

und Teilnehmer gefördert. Teilnehmern gefördert.

4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4.1 Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im | 4.1 Als Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im

Sinne dieser Richtlinien gelten grundsätzlich Sinne dieser Richtlinien gelten grund-
nur Personen, die einen Gruppenleitergrund- sätzlich nur Personen, die einen Grup-
kurs oder eine pädagogische Ausbildung penleitergrundkurs oder eine pädagogi-
nachweisen können und die ehrenamtlich an sche Ausbildung nachweisen können
den Maßnahmen teilnehmen. Sie müssen au- und die ehrenamtlich an den Maßnah-
Berdem den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses men teilnehmen. Sie müssen außerdem

(16 Stunden) nachweisen. Die Erste-Hilfe- den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses (9
Kurse dürfen nicht länger als 2 Jahre zurück- Unterrichtseinheiten & 45 min.) nachwei-

' Das Abschließen der Vereinbarung gemäß $ 72a SGB VIII als Voraussetzung für die Antragstellung gilt ab
dem 01.01.2017.
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liegen. Zur Wiederholung ist das Erste-Hilfe- sen. Die Erste-Hilfe-Kurse dürfen nicht

Training (8 Stunden) ausreichend, an dem vor länger als 2 Jahre zurückliegen. Neben
Ablauf von 2 Jahren nach dem Erste-Hilfe- dem Erste-Hilfe-Kurs werden auch ver-

Kurs teilgenommen werden muss. Neben gleichbare Ausbildungen in einem medi-
dem Erste-Hilfe-Kurs werden auch ver- zinischen Beruf anerkannt.

gleichbare Ausbildungen in einem medizini-
schen Beruf anerkannt.

4.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen | 4.2 Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter sollen in

in der Regel 18 Jahre, in Ausnahmefäl- der Regel mindestens 18 Jahre, in Aus-
len 15 Jahre alt sein. Bei jeder Maßnah- nahmefällen mindestens 15 Jahre alt

me müssen volljährige Mitarbeiterinnen sein. Bei jeder Maßnahme müssen voll-
und Mitarbeiter ständig vor Ort sein. Der Jährige Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter
Antragsteller bzw. die Antragstellerin ständig vor Ort sein. Der Antragsteller
muss gewährleisten, dass die Mitarbeite- bzw. die Antragstellerin muss gewähr-
rinnen und Mitarbeiter für die ihnen leisten, dass die Mitarbeiterinnen/ Mitar-

übertragene Verantwortung geeignet und beiter für die ihnen übertragene Verant-
entsprechend geschult sind. wortung geeignet und entsprechend ge-

schult sind.

4,3 Pro angefangene sieben Teilnehmerinnen| 4.3 Pro angefangene sieben Teilnehmerin-
und Teilnehmer muss eine Mitarbeiterin nen/ Teilnehmer muss eine Mitarbeiterin

bzw. Mitarbeiter zur Verfügung stehen. bzw. Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Sofern die Höhe der finanziellen Förde- Sofern die Höhe der finanziellen Förde-

rung von der Anzahl der Mitarbeiterin- rung von der Anzahl der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter abhängt, gilt diese nen/ Mitarbeiter abhängt, gilt diese Zahl
Zahl als Höchstgrenze. Für alle Teil- als Höchstgrenze. Für alle Teilnehme-
nehmerinnen und Teilnehmer müssen rinnen/ Teilnehmer müssen Mitarbeite-
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des- rinnen bzw. Mitarbeiter desselben Ge-

selben Geschlechts an der Maßnahme schlechts an der Maßnahme beteiligt
beteiligt sein. sein.

4.4 Mit-öffentliehen-Mitteln-geförderteMit- | 4.4 Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, die haupt-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, welche amtlich an der Maßnahme beteiligt sind,
hauptamtlich an der Maßnahme beteiligt werden nicht gefördert. Sie können al-
sind, werden nicht gefördert. Sie können lerdings für die Erreichung der in 4.3
allerdings für die Erreichung der in 4.3 festgelegten Mindestzahl herangezogen
festgelegten Mindestzahl herangezogen werden. Hauptamtliche Mitarbeiterin-
werden. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen nen/ Mitarbeiter sind im Verwendungs-
und Mitarbeiter sind im Verwendungs- nachweis entsprechend zu kennzeichnen.
nachweis entsprechend zu kennzeichnen.

5. Förderumfang der Maßnahmen 5. Förderumfang der Maßnahmen

5.1 Gefördert werden Eerienfahrten-Stadt- 5.1 Gefördert werden Gruppenfahrten mit
randerhekingen-Wechenend-und Übernachtung und ganztägige Frei-
Kurzfahrten- zeitmaßnahmen ohne Übernachtung (z.

B. Stadtranderholungen). Die Förder-
sätze betragen:
- 9,00. € pro Mitarbeiterin/ Mitarbei-

ter pro Tag,
- 4,50€proTeilnehmerin/und
TeilnehmerproTag.

3.2 _ _Ferienfahrten-dauern-mindestens-sieben| 5.2 __Förderungsfähig sind Gruppenfahrten
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Tage-und-finden-in-denSchulferien die mindestens 44 Stunden und max.
statt-Es-werden-niehtmehrals28-Tage 28 Tage dauern. Sie sollen außerhalb
gefördert-Ferienfahrten inden-Oster- von Bergisch Gladbach stattfinden.

| Weihnachtsferien kö

ner ie T eöpd

werden--Ferienfahrten-sellen-außerhalb

ven-Bergiseh-Gladbaeh-im-In-oder

arbeiter-

5.3 Stadtranderholungen dauern mindestens | 5.3  Stadtranderholungen sind förderungs-
fünf Tage und finden in den Schulferi- fähig, wenn sie mindestens vier Tage
en ganztägig und unter Einbeziehung dauern und in den Schulferien ganz-
eines Mittagessens statt. Stadtrander- tägig und unter Einbeziehung eines
helungen-in-den-Oster-und-Weih- Mittagessens stattfinden.Sie sollen in
nachtsferienkönnen-sehon-abeiner Bergisch Gladbach oder in benachbar-
Dauervon-vierTagen-gefördert-wer- ten Gemeinden stattfinden. Bei Stadt-
den-DieÜbernaehtung-derTeilnehme- randerholungen, die von einem örtli-
rinnen-und-Teilnehmersell-überwie- chen Träger und Einrichtung der Ju-
gend-zuHause-stattfinden-Stadtrand- gendhilfe mit Sitz in Bergisch Glad-
erhelungen sollen in Bergisch Glad- bach in einer benachbarten Gemeinde

bach oder in benachbarten Gemeinden angeboten werden, ist vom Antragstel-
stattfinden. Die-finanzieleFörderung ler zu bestätigen, dass keine Doppel-
für Stadtranderholungenbeträgt3 € förderung durch das dortige Jugend-
preTag fürjedeTeilnehmerin-und;e- amt erfolgt.

5.4 Woeehenend-und-Kurzfahrten-dauern

nerhalb-und-außerhalb-der-Sehulferien

Berkalb-ven-Bergiseh-Gladbaehstatt-

€-pre-Weehenend-undKurzfahrtfür

id fi Ei KaeBR rn

Spertvereine-Gewerksehaften,Ret-

sätzlich nieht!

sehusst

5.5 Bei-Eerienfahrtenund-Stadtranderhe- 5.4 Für einzelne Teilnehmerinnen/ Teil-

hingen wird für einzelne Teilnehme- nehmer wird in Ausnahmefällen (z. B.
rinnen und Teilnehmer in Ausnahme- in sozialen und finanziellen Notlagen)
fällen (z. B. in sozialen und finanziel- eine Sonderförderung in Höhe von
len Notlagen) eine zusätzliche Förde- 7,30 € gewährt.
rung von 3 € pro Tag gewährt.

5.5 Um Kindern und Jugendlichen mit
Einschränkungen die Teilhabe an
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Freizeit- und Erholungsmaßnahmen

zu ermöglichen (Artikel 30 der UN-
BRK), sind, sofern eine entsprechende
Begründung vorliegt, Begleitpersonen
mit einem Tagessatz von bis zu 50 €
förderungsfähig.

5.6 Eine Förderung erfolgt nur im Rahmen | 5.6 Ein Rechtsanspruch auf eine Förde-
der zur Verfügung stehenden Haus- rung nach diesen Richtlinien besteht

haltsmittel. nicht, Diese erfolgt nur im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel.

6 Antrag, Bewilligung und Verwen- | 6 Antrag, Bewilligung und Verwen-

dungsnachweis dungsnachweis

6.1 Spätestens bis sechs Wochen vor 6.1 Spätestens bis sechs Wochen vor
Maßnahmebeginn ist ein vollständiger Maßnahmebeginn ist ein vollständiger
formularmäßiger Antrag (auf der In- formularmäßiger Antrag (auf der In-
ternetseite: der Stadt Bergisch Glad- ternetseite: der Stadt Bergisch Glad-
bach: www.bergischgladbach.de / Fa- bach: www.bergischgladbach.de / Fa-
milie und Soziales / Formulare: Offe- milie und Soziales / Formulare: Offe-

ne und verbandliche Kinder- und Ju- ne und verbandliche Kinder- und Ju-

gendarbeit) für die geplante Maßnah- gendarbeit) für die geplante Maßnah-
me beim Jugendamt der Stadt Ber- me beim Jugendamt der Stadt Ber-
gisch Gladbach vorzulegen. Es gilt der gisch Gladbach vorzulegen. Es gilt der
erste Tag der Maßnahme. erste Tag der Maßnahme. Sofern eine

Förderung für eine Begleitperson nach
Punkt 5,5 beantragt werden soll, er-

folgt dies mit der Antragstellung, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Maß-
nahmebeginn.

6.2 Eine Förderung erfolgt durch Bewilli- | 6.2 Die Gewährung einer Förderung nach
gungsbescheid. Ablehnungsbescheide, diesen Richtlinien erfolgt durch vorläu-
die aufgrund fehlender Haushaltsmittel figen Bewilligungsbescheid. Ableh-
erfolgt sind, können ggf. durch spätere nungsbescheide, die aufgrund fehlender
Bewilligungsbescheide ersetzt werden, Haushaltsmittel erfolgt sind, können
sofern entsprechende Mittel zurückge- ggf. durch spätere Bewilligungsbe-
flossen sind und ein ordnungsgemäßer scheide ersetzt werden, sofern entspre-
Verwendungsnachweis erbracht wird. chende Mittel zurückgeflossen sind und

ein ordnungsgemäßer Verwendungs-
nachweis erbracht wird.

6.3 Der Verwendungsnachweis ist inner- 6.3 Der Verwendungsnachweis ist inner-
halb von sechs Wochen (Termin wird halb von sechs Wochen (Termin wird
im Bewilligungsbescheid festgelegt) im Bewilligungsbescheid festgelegt)
nach Abschluss der Maßnahme zu er- nach Abschluss der Maßnahme zu er-

bringen. Es sind die auf der Internet- bringen. Es sind die aufder Internet-
seite der Stadt Bergisch Gladbach ein- seite der Stadt Bergisch Gladbach ein-
gestellten Vordrucke zu verwenden gestellten Vordrucke zu verwenden
(siehe 6.1). (siehe 6.1).

6.4 Der Verwendungsnachweis enthält: 6.4 Der Verwendungsnachweis enthält:
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- die Vordrucke „Teilnehmer- und - das Deckblatt „Verwendungs-

Mitarbeiterliste“, die auszufüllen und nachweis“,
rechtsverbindlich zu unterschreiben - die Vordrucke „Teilnehmer- und

sind, Mitarbeiterliste‘“, die auszufüllen
- eine Mitteilung über die jeweiligen und rechtsverbindlich zu unter-

Personen und-Gründe, für die ein er- schreiben sind,

höhter Zuschuss beantragt wurde - eine Mitteilung über die Anzahl
(Ziff. 3.5). der jeweiligen Personen, für die

ein erhöhter Zuschuss beantragt

wurde (Ziff. 5.4)

- eine Mitteilung über die Anzahl

der Begleitpersonen (Ziff. 5.5).

6.5. Nach Prüfung des Verwendungsnach- 6.5. Nach Prüfung des Verwendungsnach-
weises erhält der-Veranstalter einen weises erhält der Träger einen endgül-

Bescheid über die Höhe desendgülti- tigen Bewilligungsbescheid über die
gen Zuschusses. Höhe des tatsächlichen Zuschusses.
Ist der Verwendungsnachweis nicht Ist der Verwendungsnachweis nicht
ordnungsgemäß erbracht, kann die ordnungsgemäß erbracht, kann die
Bewilligung widerrufen werden. Bewilligung widerrufen werden.

Die geänderten Richtlinien treten zum Die geänderten Richtlinien treten zum
0404202 in Kraft. 01.01.2016 in Kraft.

Beschluss des Rates vom B-220H Beschluss des Rates vom 13.12.2015
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